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4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauN-

VO) 
 Eingeschossige Wintergärten und Terrassenüberdachungen dürfen die auf den 

Grundstücken festgesetzten Baugrenzen einseitig um maximal 2,0 m überschrei-
ten. Dabei ist ein Abstand von mindestens 3,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
einzuhalten. 

 
5. Begrenzung der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 

BauGB) 
 Für das Baugebiet mit der Kennziffer 1 dürfen je Wohngebäude (Einzelhaus) nicht 

mehr als vier Wohnungen errichtet werden. 
Für die Baugebiete mit den Kennziffern 2 bis 16 dürfen je Wohngebäude (Einzel-
haus oder Doppelhaushälfte) nicht mehr als zwei Wohnungen errichtet werden. 

 
6. Passive Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind an den in der Planzeichnung durch Kreuze 
(x x x x) gekennzeichneten Gebäudeseiten bei Neu-, Um- und Anbauten passive 
Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm zu treffen:  
 
An den Gebäudeseiten zum dauerhaften Wohnen geeigneter Gebäude sind nach 
außen abschließende Bauteile von Aufenthaltsräumen dergestalt auszuführen, 
dass schalltechnische Nachweise zum Schutz gegen Außenlärm gemäß der DIN 
4109 "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise", Ausgabe No-
vember 1989 (veröffentlicht in den "DIN-Mitteilungen", November 1989, Hrsg.: DIN 
Deutsches Institut für Normung e.V.) in Verbindung mit der VDI-Richtlinie 2719 
"Schalldämmung von Fenstern und Zusatzeinrichtungen", August 1987, (veröffent-
licht in den "DIN-Mitteilungen", August 1987, Hrsg.: DIN Deutsches Institut für 
Normung e.V., zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin) geführt 
werden können, und zwar bezogen auf den Lärmpegelbereich III.  
 
Das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß für die Außenbauteile insgesamt 
beträgt R'w,res > 35 dB nach Maßgabe der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", 
Tabelle 8. 
 
 

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW) 
 
1. Geltungsbereich  

Die Festsetzungen nach den Ziffern II.2 bis II.6 gelten nicht für das Baugebiet mit 
der Kennziffer 1. 
 

2. Dachform und Dachneigung in den Baugebieten mit den Kennziffern 2 bis 15

 Es sind nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung zwischen 35° und 45° sowie 
Mansarddächer zulässig. 

Doppelhäuser müssen mit einer einheitlichen Dachform und Dachneigung ausge-
führt werden. 

Einzelne Gebäudeteile, die sich dem Hauptbaukörper unterordnen, sowie über-
dachte Terrassen und Wintergärten können auch mit Flachdach oder einer gerin-
geren als der vorgeschriebenen Dachneigung ausgeführt werden. Gleiches gilt für 
überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Nebenanlagen. 

 
3. Dachform und Dachneigung im Baugebiet mit der Kennziffer 16 

 Es sind nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis maximal 30° zulässig.  

 Doppelhäuser müssen  mit einer einheitlichen Dachform und Dachneigung ausge-
führt werden. 

 Einzelne Gebäudeteile, die sich dem Hauptbaukörper unterordnen, sowie über-
dachte Terrassen und Wintergärten, können auch mit Flachdach oder einer gerin-
geren als der vorgeschriebenen Dachneigung ausgeführt werden. Gleiches gilt für 
überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Nebenanlagen. 

 
4. Dachgaupen, Dacheinschnitte und Dachaufbauten 
 Dachgaupen, Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind im Bereich mit der Kenn-

ziffer  16  unzulässig. 
 
5. Materialien 
 Bei Doppelhäusern sind die Fassaden und Dacheindeckungen in einem einheitli-

chen Material und Farbton auszuführen. 
 

 
III. Nachrichtliche Übernahmen 
 
 Lärmschutzbereich 
 Das Plangebiet dieses Bebauungsplanes liegt innerhalb des Lärmschutzbereiches 

– Zone 2 – für den militärischen Flugplatz Brüggen. 
 

 

Textliche Festsetzungen 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO) 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind in sämtlichen allgemeinen Wohngebieten 
die gemäß § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulassungsfähigen 
Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans, nämlich  
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung / Höhenlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 

BauGB) 
 
2.1 In den Baugebieten mit den Kennziffern 1 bis 16 werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 

und Abs. 3 BauGB sowie § 16 BauNVO i.V.m. Nr. 2.8 der Anlage zur PlanzVO 
jeweils folgende maximale Firsthöhen, Traufhöhen und Höhenlagen festgesetzt: 

 
Baugebiet Maximale Höhenlage  Maximale  Maximale 
  des Erdgeschossrohfuß-  Traufhöhe Firsthöhe 
  bodens in m über NN in m über NN in m über NN 
   1   ---   --- 78,55 
   2 70,30 74,30 80,30 
   3 69,85 73,85 79,85 
   4 69,60 73,60 79,60 
   5 69,00 73,00 79,00 
   6 69,15 73,15 79,15 
   7 69,25 73,25 79,25 
   8 69,10 73,10 79,10 
   9 68,65 72,65 78,65 
  10 68,35 72,35 78,35 
  11 68,00 72,00 78,00 
  12 68,55 72,55 78,55 
  13 68,75 72,75 78,75 
  14 69,20 73,20 79,20 
  15 69,50 73,50 79,50 
  16 68,00 71,20   --- 
 

Maßgeblicher Bezugspunkt für die Bestimmung der Traufhöhe ist der Schnitt-
punkt der Unterkante des Dachsparrens mit der Innenkante der Außenwand. 

 

2.2 Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO darf in den allgemeinen Wohngebieten mit den 
Kennziffern 2 bis 16 die festgesetzte Traufhöhe auf einer Länge von höchstens  
50 % der jeweiligen Wandlänge um bis zu 1,60 m überschritten werden. Diese 
Überschreitung ist auch durch Zwerchgiebel zulässig 

 
3. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 
3.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) müssen im Bereich ihrer Einfahrten 

zur Straßenbegrenzungslinie einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten. 
 

3.2 Gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO dürfen die Fluchten der rückwärtigen Bau-
grenzen auf den Baugrundstücken durch Garagen, überdachte Stellplätze (Car-
ports) und Stellplätze nur um höchstens 3,0 m überschritten werden. 

 
3.3 Stellplätze zwischen vorderer Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie sind nur 

zulässig, wenn für Zufahrten, Zugänge und Stellplätze bei Doppelhaushälften nicht 
mehr als 60 %, bei Einzelhäusern nicht mehr als 40 % der Grundstücksbreite in 
Anspruch genommen wird. 


